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Zur Beratung im  
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Beschlussvorschlag: 

 
Herr Dr. Ralf Kümper rückt auf Vorschlag der Verbände der freien Wohlfahrtspflege für Herrn 
Jens Fäsing als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied des Jugendhilfeausschusses 
nach § 3 Abs. 2 c) der Satzung über das Jugendamt des Landkreises Tübingen i.V.m. § 71 
Abs. 1 Nr. 2 Achtes Sozialgesetzbuch nach. 
 
 
 
 

Sachverhalt: 

 
Herr Jens Fäsing war bislang auf Vorschlag der Verbände der freien Wohlfahrtspflege in 
seiner Eigenschaft als Mitglied im Kreisvorstand des Kreisverbands DER PARITÄTISCHE 
stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss. Nach seinem Aus-
scheiden aus dem Kreisvorstand und der Neuwahl von Herrn Dr. Ralf Kümper in den Kreis-
vorstand, hat der PARITÄTISCHE Kreisverband Tübingen mit Schreiben vom 27.10.2021 
Herrn Dr. Ralf Kümper von der Geschäftsführung der Lebenshilfe Tübingen e.V.als Nachfol-
ge vorgeschlagen.  
 
Nach § 2 Abs. 6 LKJHG kann ein auf Vorschlag gewähltes Mitglied aus wichtigem Grund 
vorzeitig aus dem Jugendhilfeausschuss ausscheiden. Ein wichtiger Grund liegt insbesonde-
re dann vor, wenn das Mitglied aus dem Verband ausscheidet, der das Mitglied vorgeschla-
gen hat. 
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